
Die Temperaturempfehlungen
des Bundesinstituts für gesund-
heitlichen Verbraucherschutz
und Veterinärmedizin (BgVV), die
alle deutschen und europäischen
Temperaturvorschriften für
Frisch- und Tiefkühlprodukte
zusammenfassen sowie die
Neufassung der Verordnung
über tiefgefrorene Lebensmittel
(TLMV) und die neue bundes-
einheitliche Lebensmittelhygiene-
Verordnung (LMHV) inkl. der
Temperaturüberwachungsvor-
schriften gemäß HACCP, haben
die betroffenen Verbände ver-
anlaßt, entsprechende Praxis-
empfehlungen und Leitlinien für
ihre Mitglieder zu erarbeiten.

So hat der Bundesverband Güterkraftver-
kehr, Logistik und Entsorgung (BGL) mit
der TRANSFRIGOROUTE Deutschland
und dem Verband deutscher Kühlhäuser
und Kühllogistikunternehmen (VDKL) sei-
ne über die Bundesregierung und Brüssel
notifizierten Hygieneleitlinien anläßlich
des „Tages der Lebensmittelhygiene“ im
Frühjahr 2002 in Darmstadt erstmals
einem Fachpublikum vorgestellt.

Neben den hygienischen werden vor
allem die Anforderungen an die Tempera-
turhaltung zu einschneidenden Maßnah-
men in der täglichen Verladepraxis führen
müssen. Gerade beim Kühltransport und
während der Be- und Entladung der Kühl-
und Tiefkühlgüter ist nämlich die Ein-
haltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Mindesttemperaturen besonders schwie-
rig, da ein schneller Temperaturanstieg
hierbei unvermeidlich ist.

50 % mehr Kälteleistung für 
– 28 °C Transporttemperatur
Da in umfangreichen Praxismessungen
festgestellt wurde, daß die Ware bei jedem
Transport um durchschnittlich 3 bis 5 °C
erwärmt wird, hat das Deutsche Tief-
kühlinstitut (DTI) als erste Institution
umfangreiche Empfehlungen für eine 
gute Praxis in der Tiefkühlkette heraus-
gegeben. In diesen Empfehlungen werden
für alle Bereiche der Tiefkühlkette
entsprechende Maßnahmen aufgezeigt,
um dem Lebensmitteleinzelhandel das
empfindliche Tiefkühlgut mit – 20 °C
zur Verfügung zu stellen. Grundvoraus-
setzung hierfür ist, daß die Tiefkühl-
kost mit mindestens – 27 °C von den
Großlägern übernommen werden kann
und den Großhandelskommissionier-
lägern wieder mit mindestens – 25 °C
übergeben wird.

Das vom DTI geforderte abgestufte
Temperaturniveau in der Tiefkühlkette
erfordert zukünftig Fernverkehrszüge, die
für – 28 °C ausgelegt sein müssen, an-
stelle der bisherigen Auslegung für nur 
– 20 °C Lufttemperatur, so daß zukünftig
deutlich leistungsstärkere Kältemaschi-
nen zu verwenden sind. Für 13,6 m-Sattel-
fahrzeuge bedeutet das, bezogen auf die
ATP-Normbedingungen von – 20/+ 30 °C,
eine Kälteleistung von ca. 13 000 W und
von je 8000 W bei 7,5 m-Motorwagen- und
-Hängerfahrzeugen. Das sind ca. 50 %
mehr Kälteleistung als bisher üblich.

46 DIE KÄLTE & Klimatechnik 9/2002

KÄLTE & KLIMATECHNIK

Erhöhte Anforderungen beim Kühltransport wegen verschärfter Temperaturvorschriften

Anforderungen im Transportkältebereich

zum Autor

Peter
Großkopf,

Geschäftsführer
Frigoblock
Großkopf

GmbH, Essen

FRIGOBLOCK FK 13 L (Motorwagen) und HK 13 L (Hänger), mit Generatorantrieb (G24), 
MAN 18.285 MLLC
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Auslegung nach DIN 8959 
für Verteilerfahrzeuge

Bei Kühl- und Tiefkühlfahrzeugen im Ver-
teilerverkehr sollte eine Auslegung der
Kälteanlage nach DIN 8959 seit langem
erfolgen. Die DIN stellt zwar keine Rechts-
vorschrift dar, wird aber bei Gerichts-
verfahren, von Havariekommissaren und
den Wirtschaftskontrolldiensten als Stand
der Technik zugrunde gelegt. Das gleiche
gilt für alle Leitlinien und Empfehlungen
der Verbände. Da die DIN 8959 erst kürz-
lich überarbeitet wurde, stellt sie das
aktuellste in Europa geltende Regelwerk
für die Auslegung von Fahrzeugkälte-
maschinen, Flüssigstickstoffkälteanlagen
und Trockeneissystemen sowohl für den
Fern- als auch für den Verteilerverkehr
dar. Sie ist für alle Fahrzeuggrößen, aber
auch für isolierte Kleintransportbehälter
anzuwenden.

Die neueste Fassung der DIN 8959
berücksichtigt für den Verteilerverkehr für
1, 3 und 5 Minuten Türöffnungszeit und für
mindestens 2 bis maximal 6 Türöffnungen
pro Stunde unterschiedliche Auslegungs-
faktoren. Bei den häufig in der Praxis
anzutreffenden längeren Türöffnungs-
zeiten als 5 Minuten, die eigentlich nach
DIN 8959 nicht mehr zulässig sind, sollten
zumindest die Anzahl der Türöffnungen
so weit erhöht werden, bis die in der
Praxis auftretende, maximale stündliche
Türöffnungszeit abgedeckt ist. So sind 
z. B. bei 10 Minuten Türöffnungszeit

mindestens 2 Türöffnungen à 5 Minuten,
bei 15 Minuten z. B. 3 Türöffnungen à
5 Minuten pro Stop zu berücksichtigen,
um dem progressiven Energieverlust bei
längeren Türöffnungszeiten Rechnung zu
tragen. In der Praxis hat sich gezeigt, daß
bei derartig ausgelegten Transportkälte-
maschinen auch bei längeren Türöff-
nungszeiten gute Temperaturen bis zum
letzten Kunden aufrecht erhalten werden
können.

Temperaturdatenlogger 
für plusgradige Transporte und
Verteilerverkehr
Das EuroHandelsinstitut (EHI) hat Anfor-
derungen an die Temperaturüberwachung
bei der Anlieferung des Lebensmittelein-
zel- und -großhandels erarbeitet. Diese
wurden in einem Arbeitskreis mit dem 

Kälteleistungsdiagramme marktüblicher Motorwagenkälte- bzw. Hängerkältemaschinen

DIN-Kältebedarfstabellen 0 °C und – 20 °C
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VDKL und der TRANSFRIGOROUTE
Deutschland nochmals abgestimmt und
mit praxisgerechten Empfehlungen an 
die Entwicklung zukünftiger Datenlogger
verbunden.

Da im Verteilerverkehr mit häufigen
Türöffnungen die heftig schwankenden
„Temperaturfieberkurven“ nur sehr
schwer zu interpretieren sind, wird in dem
vor kurzem veröffentlichten Arbeitspapier
empfohlen, neben den Aufzeichnungen
von Einzeltemperaturwerten in sehr
kurzen Zeitintervallen auch die jeweils
aktualisierten Durchschnittstemperaturen
während der Auslieferungstour zu er-
mitteln, bei jedem Stop abzuspeichern und
im Display anzuzeigen.

Neben der letzten Temperatur bei der
Anlieferung und der aktuellen Durch-
schnittstemperatur soll auch die Tour-
dauer im Display angezeigt werden. Hier-
durch soll bei der Warenannahme ein
Überblick über das tatsächliche Tempera-
turgeschehen während der Auslieferungs-
tour ermöglicht werden. Aufgrund dieser
Daten entscheidet dann der Warenan-
nehmer, ob eine Warenkerntemperatur-
messung durchgeführt werden muß. Die
Anzahl von aufwendigen und meist zer-
störenden Warenkerntemperaturmessun-
gen soll hierdurch auf ein Minimum be-
schränkt werden. Ebenso entfällt der Ein-
satz von im rauhen Fahrzeugeinsatz
störanfälligen Druckern.

Diese in den letzten Monaten und Jah-
ren erarbeiteten Vorschriften und Praxis-
empfehlungen der verschiedenen Fach-
verbände sollten zukünftig von allen an
der Kühlkette beteiligten Firmen zumin-
dest bei allen Neuinvestitionen berück-
sichtigt werden, um in Zukunft Qualitäts-
und Temperaturprobleme auf ein Mini-
mum zu beschränken.

Die verbesserte Qualität spart Rekla-
mationskosten, sichert Wettbewerbsvor-
teile und vergrößert die Kundenbindung.
Die sicherlich erhöhten Investitionskosten
werden jedoch weitgehend durch geringe-
re Folgekosten bei kürzeren Laufzeiten
der leistungsstärkeren Kälteanlagen wie-
der ausgeglichen. ❏


